
Jagd Baselland / Bewilligung für nicht forstliche Kleinbaute

Gesuchsteller: Jagd Baselland, Postfach, 4142 Münchenstein

Projekt: Schutzverbauung für Jagd-Schützenhaus Edlete, Parzelle Nr. 1007, Lausen

Der Gemeinderat hat am 28. Mai 2O24 das Gesuch bewilligt. Gestützt auf 5 L6 kantonale
Waldverordnung liegt der Beschluss vom 07. bis 17. Juni 2024 während zehn Tagen öffentlich auf.

Dieser Entscheid des Gemeinderates kann innerhalb der Auflagefrist durch Beschwerde beim
Regierungsrat, Rathausstrasse 2, 4410 Liestal angefochten werden.

Der Plan kann während der Auflagefrist zu den Schalterstunden, Montag 09.30 - L2.OO/14.00 - 17.00,

Dienstag 07.30 - 12.00 Uhr, Mittwoch 09.30 - I2.OO|[4.OO - 18.00 Uhr, Donnerstag 09.30 - 13.00 Uhr

sowie Freitag 09.30 - 12.00/74.00 - 16.00 Uhr, bei der Abteilung Bau und Unterhalt (Erdgeschoss

Gemeindeha uses) oder unter www.la usen.ch eingesehen werden.
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La use n, 31,.05.2024 / bs

Auszug aus dem Protokollvom 28. Mat2O24

Nr. 214 -8.2.2.2, Ausz.

JAGD BASELLAND: BAUGESUCH FÜR NICHT FORSTLICHE KLEINBAUTE / SCHUTZVERBAUUNG BEIM

SCHÜTZENHAUS

Mit dem Schreiben vom 17. Mai 2024 hat die Bürgergemeinde Liestal im Auftrag der Jagd Baselland folgen-

des Gesuch für eine nicht forstliche Kleinbaute eingereicht:

Objekt
Dos Jogd-Schützenhous <Edlete> befindet sich ouf dem Grundstück-Ni. 1007 in Lausen und trögt die Adres-

sierung Edletenthol 5o. Eigentümerin des Grundstücks ist die Einwohnergemeinde Lausen und Eigentümerin

des lagd-Schützenhouses ist Jagd Baselland, die Dochorgonisotion der Baselbieter Jrigerinnen und ldger,
welche ouch Pöchterin des Jogd-Schiessstondoreols ist.

Gesuchsteller
Das Gesuch wird durch den Forstbetrieb der Bürgergemeinde Liestal im Auftrog der Eigentümerin des Jagd'

Schützenhaus, Jogd Basellond, gestellt.
Ausgangsldge
Dos Jogd-Schützenhaus wurde in den Hong gebout, wofür ein Abtrogen des Hongs nötig wor. Dadurch ent-

stand hinter und neben dem Geboude ein offener Schnitt im Hang, von welchem loufend Erd- und Gestein-

materiol erodiert. lJm dos Gebäude vor diesem erodierten Moteriol zu schützen, wurde vor ldngerer Zeit ein

Schutzverbou erstellt. Dieser Schutzverbou erfüllt seine Funktion nicht mehr, do das Boumoterial in die Jahre

gekommen ist und er durch das erodierte Moteriol schrög gedrückt wurde. Der Abstand des Geböudes zur
stoiischen Woldgrenze betrögt zwischen 7.2 und 7.7m.
Vorhaben / Zweck
lJm dos Jagd-Schützenhous weiterhin vor dem erodierten Erd- und Gesteinmateriol zu schützen, wurde der
Forstbetrieb der Bürgergemeinde Liestol seitens Jogd Bosellond beouftrogt, einen neuen Schutzverbou zu

erstellen. Dofür muss der alte Verbou zuerst zurückge'baut werden.
Der neue Verbou hinter dem Gebäude hot eine Lönge von rund 75.0m ab der nördlichen Woldgrenze, einen
Abstond zum Geböude von rund 7.0m und eine Höhe von 0.8 bis 7.0m. Der Verbau besteht ous drei bis vier
oufeinonder gelegten Rundhölzer, welche mit Armierungsstohl vernagelt werden. Giestützt wird der Schutz-

verbou durch sechs betonfreie Ferrodix-Wurzelpföhle (Metoll), welche in einem Abstond von co. 3.0m zuei-
nonder und 0,6m tief in den Boden geschlogen werden.
Auf der nördlichen Seite des Geböudes gibt es ebenfolts einen Schutzverbou mit drei bis vier aufeinander
gelegten Rundhölzer und derselben Höhe, welcher rund 5.5m long ist. Die Angleichung dieses Verbous on
den jetzigen seitlichen Böschungsverlouf mit einem Abstond zum Geböude von 7.4 bis 2.2m hot zur Folge,
doss dieser Verbou grösstenteils ouf dem Waldboden zu liegen kommt. Do der Böschungsverlouf bereits so
gegeben ist, wird die bestehende Woldbestockung dadurch nicht beeintröchtigt. Der Verbqu wird gegen die
hintere Böschung om letzten Ferradix-Wurzelpfohl befestigt und gegen die Noturstrosse mit einer maximal
3,0m longen Zonge in der seitlichen Böschung verhöngt. Grund dofür ist, doss die dortige Bodenbeschaffen-
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heit die Anbringung eines zusötztichen Ferrodix-Wurzelpfohts nicht zulösst. Die Lage der Zonge wird so ge-
wöhlt, doss die bestehende Waldbestockung möglichst wenig beeintröchtigt wird.
Auf der südlichen Seite des Geböudes und auf den ersten rund 5.0m ab der südtichen Waldgrenze hinter
dem Gebäude ist kein verbau nötig, do dort die Erosion deuttich geringer ist.
Die Erstellung däs neuen Schutzverbous dient ols Arbeits-Obiekt für den Baukurs (üKE) der Baselbieter
Forstwart-Lernenden, welcher vom 2:6. - 28. Juni 2024 stottfindet, und ist deshatb on diesen zeitpunkt ge-
bunden.
Insbesondere ous dem Grund, doss der Schutzverbou wöhrend der sensiblen Houptbrut_ und Setzzeit des
Wildes erfolgt, wird die Beeintröchtigung der bestehenden Watdbestockung ouf dos Minimum reduziert. Die
für den Bau temporär benötigte Waldflöche betrögt moximal 29 m2.
Gesuch

Der Forstbetrieb der Bürgergemeinde Liestal beantragt hiermit dos Baugesuch für den Bou des oben be-
schriebenen Schutzverbaus ols nic:ht-forstliche Kleinbaute beim ltogd-Sciützenhäus <Edlete> in Lousen zu
bewilligen.
Nicolos Leu, Projektleitung Forstbetrieb BG Liestot

Die Abteilung Bau und Unterhalt hat das Gesuch dem Amt für Wald und Wild beider Basel zur Stellungnah-
me eingereicht, Vom Amt für Wald und Wild beider Basel ist am 24. Mai 2024 folgende Stellungnahme ein-
gegangen:

Sachverhalt
Mit boulichen Mossnahmen soll dos bestehende Jogd-Schützenhaus <Edlete> in Lousen vor der erodieren-
den Woldböschung geschützt werden. Dabeiwir die ausserhqlb des Woldes tiegende Verbauung im Westen
erneuert, im Norden wird eine neue Verbouung erstellt. Aufgrund des Böschungsuerloufs kommt die Ver-
bouung im Norden innerholb des Watdes zu liegen. Beide Verbouungen beonspiuchen iöhrend der Erstel-
lung woldoreol. Die entsprechenden Flächeh sind mit Dickung bestockt.
Die Schutzverbouungen dienen ols Arbeits-Obiekt für den Boukurs (üK) in der Ausbitdung der Forstwortler-
nenden. Diese:r findet vom 26. - 28. Juni 2024 statt.
Erwägungen
Dos Vorhoben entspricht einem ousgewiesenen Bedarf (schutz von bestehendem Geböude). Dos Bestondes-
gefüge wird durch das Vorhoben nicht beeintröchtigt.
Dos Vorhaben befindet sich gemöss rechtskröftigem WEP in Wold mit Vorrong Schuttz vor Noturgefahren
(Schutzwald). Naturschutz- und Wildruhegebiete sowie Wildtierkorridore sind nicht betroffen.
Der Ausführungszeitpunkt liegt im Höhepunkt der Brut- und Setzzeit und ist doher aufgrund der erforderli-
chen Eingriffe in die Bestockung grundsötzlich suboptimot. Dies ouch aus Sicht der Vorbitdfunktion von Jogd
Basellond. Die beonspruchte Woldflöche ist vorliegend minimol, weiter ist die Ausbitdung der Forstwartler-
nenden. wichtig und dos Finden geeigneter Kursobjekte erfahrungsgemöss schwierig. Dos AfW ist deshqtb
der Ansicht, doss dos Vorhaben zum vorgesehenen Zeitpunkt mit Auflagen, ohne pröjudiziette Wirkung für
ondere Vorhaben vertretbor ist, sofern sich in den beanspruchten Ftiichen keine Jungtiere befinden.
Beschluss

Vorliegend ist dos Bewilligungsverfohren ols nicht forsttiche Kleinbaute durchzuführen. Das Amt für Watd
beider Bosel konn dos hierfür erforderliche Einverstöndnis (g L5 der kantohoten Woldverordnung [kWaV,
SGS 570.111) erteilen, wenn nochfolgende Auftagen eingehalten werden:

o Dos <Bougesuch nicht-forstliche Kleinbaute - Schutzverbou Jagd-Schützenhous t<Edlete> Lousen>t
(inkl. Beilagen) ist integrierter Bestondteil der Bewilligung (stempet AfVV vom 22.05.2024).

o Die Eingriffe in die Vegetotion sind mit dem für Lousen zustöndigen Revierförster vorgdngig abzu-
sprechen.

c Vor der Entfernung der Bestockung sind die beanspruchten Wotdflächen durch eine Fachperson hin-
sichtlich ollföilig vorhondener Jungtiere / Nester obsuchen zu lassen. Altföllige Kosten gehen zu Los-
ten des Gesuchstellers. Sollten Nester vorhonden sein, sind die Arbeiten zeittich zu verschieben.

o Die Arbeiten sind von der Woldstrosse ous ouszuführen.
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. Die im Gesuch ausgewiesenen Flöchenbeanspruchungen sind einzuhalten. Angrenzende Flöchen
dürfen unobhöngig der vorhandenen Bestockung nicht beansprucht werden.'Der anErenzende Be-
stond ist bei Bedorf mit geeigneten Massnohmen zu schützen. 

.o Allfällige bereits vorhandene Neophyten dürfen nicht verbreitet werden. Wöhrend und noch Ab-
schluss der Arbeiten aufkommende Neophyten sind zu bekdmpfen.

o Die vorhandenen Noturgefahren dürfen durch das Vorhoben nicht verstörkt werden, die Schutzwir-
kung nicht beeintröchtigt werden. Die Beeintröchtigung der Schutzwirkung durch die mit dem Vor-
hoben verbundenen Waldflöchenbeonspruchungen ist bei Bedarf mittets Pftonzungen (2.8. Stecktin-
ge) zu beheben.

c Die künftig zwischen Schutzverbouung und Schützenhous im Norden liegende Flöche ist gemöss der
rechtslröftigen, stotischen Waldgrenze Woldareot. Eine Beanspruchung zu nicht forstlichen Zwe-
cken ist nicht zulässig.

o Die Verbauungen hoben keinen Einftuss auf den Verlouf der rechtskröftigen, stotischen Waldgrenze.
o Die heute innerhalb des Woldes befindlichen Gortenplatten sind im Rohmen der Arbeiten zu entfer-

nen / zu verschieben.

://: Der Gemeinderat stimmt dem Gesuch für eine nicht forstliche Kleinbaute unter Einhaltung der Aufla-
gen des Amts für Wald und Wild beider Basel zu.
Der Entscheid wird im LausnerAnzeigervom 07. Juni2024 und auf der Homepage derGemeinde Lau:
sen inkl' Rechtsmittelbelehrung veröffentlicht. Die Einsprachefrist von L0 Tagen beginnt mit der Veröf-
fentlichung im Lausner Anzeiger.

Freundliche Grüsse
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Gemeinderat

Der Präsident: Der Iter:

L
Peter Aerni Andreas Neuenschwa nder

Auszug qeht an:

- Jagd Baselland, Postfach,4142 Münchenstein
Nicolas Leu, Bürgergemeinde Liestal, Rosenstrass e t4,44Lo Liestal

- Andreas Etter, Amt für Wald und Wild beider Basel, Ebenrainwe g25, 44SO Sissach
Bau und Unterhalt (Lauf Nr. 4473)
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